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Sreifen. Unb ba roirb eS benn roobl aua) beffer
fein, man forge oon ©taatS roegen für baS geblenbe,
als bafj man feine Seute roieber oon ben ^änblern
preüen unb überoortljeilen laffe. 3$ jroeiflf, baß
oiele ©erjenigen, bie ibre bferbe felber fteüen, beim

Slnfauf unter bem Waritnum ber ©d)afeung ber

eibg. JRemonter. geblieben finb. ©ie Sefcbaffung
ber Sferbe burd) ben ©taat liegt im Sntereffe ber

SBebrfäbigfeit beS BaterlanbeS, roeil fie naaj mafj«
gebenben Srinjipien in biefer gorm aüein gefdjeben
fann unb foü. «Bon biefen Srinjipien abjuroeidjer,
ober barin auf aüen ©eiten nadjjugeben, beißt bem

Sntereffe ber Slrmee unb bamit beS SanbeS ent«

gegenarbeiten. Unter biefen Srinjipien fann aüein

nur oerftanben roerben baS, roaS in ben Sorfdjriften
über ben Slnfauf bereits niebergelegt fia) finbet.

©iefe Sorfdjriften finb auögcjeidjnet unb baran
nidjtS ju anbern. SRun aber fommen bie bunfeln
©eiten beS jefeigen ©gftemS. Stl erfter Sinie baben
roir bie, in Slnbetradjt ber oft auftretenben Kranf«
beiten etroaS ju furje ©reffurjeit, in jroeiter baS

SluSfajeibenmüffen ber im gabren unb Seja)lagen
fdjroierigen Sferbe unb baä bäufige Berberben ber

Sferbe ju §aufe. ©aS §in« unb Jperreifen ber

Sereiter unb SBärter, bie SranSlocirung in ber

©reffur jurücfgebliebener Sf«be in anbere Kurfe,
baS auf 4 SBaffenpläfeen gleiajmäfjig oettbeilte unb
im ©tanb ju baltenbe ©reffurmaterial bürfte in
ben baburd) erroadjfenben Koften bebeutenb rebujirt
roerben fönnen, rooüte man fidj an maßgebenber
©teüe für bie Slbbaltung aüer Stemontenfurfe auf
einem SSJaffenplafee ober Orte entfajtießen. ©ie
Kommiffionen braudjten nidjt oieimat, fonbern oiel«

leia)t nur jroeimat ju reifen, bie Sinlieferung ge«

fdjäbe nidjt preffant, überftürjt, fonbern langfam,
fucceffi»e. — ©ie am fajneüften berjuridjtenben fä«

men in ben erften,« bie ber ©tärfung unb roeiteren

©reffur bebürftigen ^Sferbe in ben lefeten ©djulen

jur Slbgabe. SS ift immer biüiger, eine große
¦^auSbaltung lebe beifammen, als baß fie fiaj in
oiele fleine tbeilt. — 3«benfaüS aber ift eS unbe»

bingte SRotbroenbigfeit, bafj ber Slnfauf ju junger
Sferbe »ermieben, unb bafj fein Sf^b mebr abge«

geben roerbe, baS nidjt bis jum nötigen ©rabe

erftarft unb abgeridjtet fei. ©inb bie tyiexbe im
notbroenbigen Sllter nidjt erbältlidj, muffen fie

jünger als ratbfam angefauft roerben, fo ift ber

3eitjufa)lag auf ben OtemontenfurS eine unbebingte
SRotbroenbigteit unb eine in ibren golgen Srfpar*
niffe mit fia) bringenbe Wa.regel. ©a§ bie sterbe

ju §aufe bäufig Derberbt unb jroar frübjeitig oec*
berfct roerben, ift eine ©aa)e, bie in ben jefet ge«

gebenen Berbältniffen rourjelt, bie mit aüen gafern
an bem geblen eineS metbobifajen, langfam »or«

fdjreitenben SorgangeS foroobl in ber ©reffur roie

in ber Steitinftruftion bangt, ober mit anbern
SBorten baburdj beroorgerufen roirb, bafe bie

Innung „Kaoaüerie" fämmtlicfce „Sebrlinge" fa)on ju
„Weiftern" maajt.

©amit für beute roieberum ©djlu. unb baS näajfte
Wat etroaS SlnbereS.

Sie jnftruftion btr f$nm$ertfdjen Infanterie.
I. Wilitär«©a)ulen. Organtfation unb Stiftruf«
tion oon einem SnftniftionS-Offijier. Sujern,
Sud)brucferei non 3. S. Budjer, 1884. Slegant
in Seinroanb gebunben gr. 1. 50.

Unter biefem Sitel bat ber als Wilitärfdjrift*
fteüer längft beroatjrte Serfaffer foeben eine bödjft
Derbienftooüe Slrbeit berauSgegeben, bie fia) fämmt«
lidjen Snfanterie-Offijieren unferer Slrmee alä roiü*
fommeneS Sabemecum oon felbft empfeblen roirb.

©evabe aüe biefe Kenntniffe über Organifation
unb Snftruftion in ben 2Bieberbolungs*Kurfen,
roelcbe fiaj in ben btoerjen 3ceglementen uub Sin«

leitungen entroeber gar nidjt, ober unooüftänbig
ober jerftreut finben, finb bier mit Wübe unb Um«

fia)t jufammengefteüt unb überfia)tlid) georbnet;
aufjerbem erleidjtert ein betaittirteS Snbalt^Ser«
jeidjniß baS rafdje SRadjfdjlagen jeber gefugten Sn»
fotmation.

©er ^nbalt ift bafirt auf bie offiziellen Berorb«

nungen unb erläutert unb ergänjt auf ©runb lang=
jäbriger Routine unb Srfabruu^.

«Broecf beS SudjeS ift, bie Wilijoffijiere beffer
für itjre Obliegenbetten in ben SMeberbolungS*
Kurfen oorjubereiten unb ibnen ju ermöglidjen,
eine felbftftänbigere ©teüung audj mit oermebrtem

Srfolg einnebmen ju fönnen.
©ie Slrbeit fudjt baber gerabe ba ju belfen unb

anjuleiten, roo blofj Wangel an Srfabrung, nicbt

Wangel an Slrbeit ober ©tubium baS Sluftreten
beS OffijierS mandjmal unfiajer erfdjeinen läßt.

©er oorliegenbe I. Sbeil enttjält:
bie Sorarbeiten für bie Wititär-©a)ulen,
bie roefentlidjen Snnfte bei Seitung berfelben;
bann ©runbjüge ber Snftruftion unb einjelne

©pejiatitäten.
©er nädjftenS erfdjeinenbe II. Sbeil roirb bie

Slnroenbung ber Srerjier«[Reglemente bebanbeln.
SBir roünfdjen biefer Slrbeit bie oerbiente aü«

gemeine Serbreitung.
3üria). A. S.

Settfttjrtft für spfcrbefunbe unb spferbejudjt.

"(Witgetb.) Bom 15. Sanuar l. 3. ab erfdjeint
monatlid) einmal im KommiffionS« Serlage oon

©djicfbarbt unb Sbner in ©tuttgart eine neue ReiU
fdjrift für Sf-^efunbe unb Sf«bejudjt (bie einjige
in ©übbeutfdjlanb, jugleia) Organ beS Sferbejudjt*
BereinS ber Sfolj) unte- bex 3tebaftion beS ®e*

ftütSbireftorS Slbam in 3-ßeibräcfen. ©aS Slatt
bebanbelt aufjer ber eigentlidjen ^Jferbefunbe unb

Sferbejudjt nocb befonberS bie ©efunbbeitSpflege
ber ^ßferbe unb ben ^ufbefdjlag, bie tbierärjtlicbe
iRotbbilfe, SRatljfcbläge für ben spferbetjanbel, gab«

ren unb SReiten, foroie fonftige für ben Sferbebe»

fifeer roiffenSroertbe Wittbeilungen unter Seigabe
ber für baS Serfiänbniß nötbigen Slbbitbungen,
9taffebitber tc. tc. SteiS oierteljäbrlia) gr. 4. —.
©uro) jebe Budjbanblung ju bejieben.
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Preisen. Und da wird es denn wohl auch besser

sein, man sorge von Staats wegen für das Fehlende,
als daß man seine Leute wieder von den Händlern
prellen und Übervortheilen lasse. Ich zweifle, daß
viele Derjenigen, die ihre Pferde selber stellen, beim

Ankauf unter dem Maximum der Schätzung der

eidg. Remonten geblieben sind. Die Beschaffung
der Pferde durch den Staat liegt im Interesse der

Wehrfähigkeit des Vaterlandes, weil sie nach

maßgebenden Prinzipien in dieser Form allein geschehen

kann und soll. Von diesen Prinzipien abzuweichen,
oder darin aus allen Seiten nachzugeben, heißt dem

Interesse der Armee und damit des Landes

entgegenarbeiten. Unter diesen Prinzipien kann allein
nur verstanden werden das, was in den Vorschrift
ten über den Ankauf bereits niedergelegt sich findet.
Diese Vorschriften sind ausgezeichnet und daran
nichts zu ändern. Nun aber kommen die dunkeln
Seiten d,s jetzigen Systems. In erster Linie haben

mir die, in Anbetracht der oft auftretenden Krankheiten

etwas zu kurze Dressurzeit, in zweiter das

Ausscheidenmüssen der im Fahren und Beschlagen

schmierigen Pferde und das häufige Verderben der

Pferde zu Hause. Das Hin- und Herreisen der

Bereiter und Wärter, die Translocirung in der

Dressur zurückgebliebener Pferde in andere Kurse,
das auf 4 Waffenplätzen gleichmäßig vertheilte und
im Stand zu haltende Dresfurmaterial dürfte in
den dadurch erwachsenden Kosten bedeutend reduzirt
merden können, wollte man sich an maßgebender
Stelle für die Abhaltung aller Nemontenkurse auf
einem Waffenplatze oder Orte entschließen. Die
Kommisstonen brauchten nichi viermal, sondern viel'
leicht nur zweimal zu reisen, die Einlieferung
geschähe nicht pressant, überstürzt, sondern langsam,
successive. — Die am schnellsten herzurichtenden
kämen in den ersten, die der Stärkung und weiteren

Dressur bedürftigen Pferde in den letzten Schulen

zur Abgabe. Es ist immer billiger, eine große

Haushaltung lebe beisammen, als daß sie sich in
viele kleine theilt. — Jedenfalls aber ist es

unbedingte Nothwendigkeit, daß der Ankauf zu junger
Pferde vermieden, und daß kein Pferd mehr
abgegeben werde, das nicht bis zum nöthigen Grade
erstarkt und abgerichtet sei. Sind die Pferde im
nothwendigen Alter nicht erhältlich, müssen ste

jünger als rathsam angekauft merden, so ist der

Zeitzuschlag auf den Remontenkurs eine unbedingte
Nothwendigkeit und eine in ihren Folgen Ersparnisse

mit sich bringende Maßregel. Daß die Pferde

zu Hause häufig verderbt und zwar frühzeitig
verderbt werden, ist eine Sache, die in den jetzt
gegebenen Verhältnissen wurzelt, die mit allen Fasern

an dem Fehlen eines methodischen, langsam
vorschreitenden Vorganges sowohl in der Dressur wie
in der Reitinstruktion hängt, oder mit andern

Worten dadurch hervorgerufen wird, daß die

Innung „Kavallerie" sämmtliche .Lehrlinge' schon zu

„Meistern" macht.
Damit für heute wiederum Schluß und das nächste

Mal etwas Anderes.

Die Instruktion der schweizerischen Jnsanterie.
I. Militär-Schulen. Organisation und Instruktion

von einem Jnstruktions-Offizier. Luzern,
Buchdruckerei von I. L. Bucher, 1884. Elegant
in Leinwand gebunden Fr. 1. 50,

Unter diesem Titel hat der als Militärschriftsteller

längst bewährte Verfasser soeben eine höchst

verdienstvolle Arbeit herausgegeben, die sich sämmtlichen

Infanterie Offizieren unserer Armee als
willkommenes Vademecum von selbst empfehlen wird.

Gerade alle diese Kenntnisse über Organisation
und Instruktion in den Wiederholungs-Kursen,
welche sich in den diversen Réglementer, uud
Anleitungen entweder gar nicht, oder unvollständig
oder zerstreut finden, sind hier mit Mühe und Umsicht

zusammengestellt und übersichtlich geordnet;
außerdem erleichtert ein detaillirtes Jnhalls-Ver-
zeichniß das rasche Nachschlagen jeder gesuchten

Information.

Der Inhalt ist basirt auf die offiziellen Verordnungen

und erläutert und ergänzt auf Grund
langjähriger Routine und Erfahrung.

Zweck des Buches ist, die Milizoffiziere besser

für ihre Obliegenheiten in den Wiederholungs-
Kursen vorzubereiten und ihnen zu ermöglichen,
eine selbstständigere Stellung auch mit vermehrtem

Erfolg einnehmen zu können.

Die Arbeit sucht daher gerade da zu Helsen und

anzuleiten, wo bloß Mangel an Erfahrung, nicht

Mangel an Arbeit oder Studium das Auftreten
des Offiziers manchmal unsicher erscheinen läßt.

Der vorliegende l. Theil enthält:
die Vorarbeiten für die Militär-Schulen,
die wesentlichen Punkte bei Leitung derselben;
dann Grundzüge der Instruktion und einzelne

Spezialitäten.
Der nächstens erscheinende II. Theil wird die

Anwendung der Exerzier-Reglement« behandeln.

Wir wünschen dieser Arbeit die verdiente
allgemeine Verbreitung.

Zürich. 3.

Zeitschrift sur Pferdekunde und Pferdezucht.

(Mitgeth.) Vom 15. Januar l. I. ab erscheint

monatlich einmal im Kommissions«Verlage von
Schickhardt und Ebner in Stuttgart eine neue

Zeitschrift für Pferdekunde und Pferdezucht (die einzige
in Süddeutschland, zugleich Organ des Pferdezucht-
Vereins der Pfalz) unter der Redaktion des

Gestütsdirektors Adam in Zmeibrücken. Das Blatt
behandelt außer der eigentlichen Pferdekunde und

Pferdezucht noch besonders die Gesundheilspflege
der Pferde und den Hufbeschlag, die thierärztliche
Nothhilfe, Rathschläge für den Pferdehandel, Fahren

und Reiten, sowie sonstige für den Pferdebesitzer

wissenswerthe Mittheilungen unter Beigabe
der für das Verständniß nöthigen Abbildungen,
Rasfebilder zc. «. Preis vierteljährlich Fr. 4. —.
Dnrch jede Buchhandlung zu beziehen.


	

